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Nr. 23                                                                                                                           12.06.2021 
 
Bekanntmachung einer Sitzung der Schulverbandsversammlung Grundschule 
Am Montag,14. Juni 2021 um 14:00 Uhr, findet im Bayertor eine Sitzung der Schulverbandsversamm-
lung Grundschule statt. 

Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil: 
1. Prüfungsbericht des örtlichen Rechnungsprüfungsausschusses zur Jahresrechnung 2020 des 

     Schulverbandes Rain (Grundschule) 

 2. Feststellung der Jahresrechnung 2020 – Schulverband Rain (Grundschule) 

 3. Entlastung zur Jahresrechnung 2020 – Schulverband Rain (Grundschule) 

 4. Ersatzneubau Grundschule: 

     a) Bekanntgabe des Änderungsbescheides für die schulaufsichtliche Genehmigung der General-  

         sanierung der Johannes-Bayer-Grundschule Rain in Form eines Ersatzneubaus 

     b) Durchführungsbeschluss und Beantragung der Genehmigung zum vorzeitigen Massnahmen-   

         beginn 

 5. Bekanntgaben: 

     a) Info bezüglich Ganztägige Förderung von Kindern im Grundschulalter ab 01.01.2026 (Ganz-   

         tagsförderungesetz) 

     b) Förderangebote für Schülerinnen und Schüler in den Sommerferien 

   Ein nichtöffentlicher Teil schließt sich an. 

 
Bekanntmachung einer Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 
Am Mittwoch, 16. Juni 2021, 14:00 Uhr, findet im Bayertor eine Sitzung des Haupt- und Finanzaus-
schusses statt.  

Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil: 
1. Bike + Ride Bahnhof Rain 
2. Erlass Plakatierungsverordnung (Antrag WVRST) 

 Ein nichtöffentlicher Teil schließt sich an. 
 
Öffnung Rathaus Rain 
Aufgrund der aktuell niedrigen Inzidenzwerte ist das Bürgeramt wieder allgemein geöffnet und grundsätz-
lich ohne Termin zugänglich. Da die Hygienebestimmungen jedoch eine Höchstzahl von Besuchern im 
Wartebereich und in den Büros festlegen, kann es bei entsprechendem Besuchsandrang gegebenenfalls 
zu Wartezeiten vor dem Rathaus oder Eingangsbereich kommen. Wir empfehlen deswegen weiterhin 
möglichst Terminvereinbarungen zu treffen. Für alle anderen Anliegen gilt noch die bestehende Regelung 
(Terminvereinbarung). Zwecks Nachverfolgbarkeit werden Kontaktdaten aufgenommen. Pflicht zum Tra-
gen einer FFP2-Maske besteht weiterhin.  

 
Bürgerservice ist am 30.06.2021 geschlossen 
Der Bürgerservice des Rathauses und der Verwaltungsgemeinschaft Rain in der Münchner Str. 42 ist am 
Mittwoch, den 30.06.2021 wegen einer Fortbildungsmaßnahme geschlossen. 

 

Mitteilungsblatt 
der Stadt Rain 

Geschäftszeiten Rathaus: 
Montag bis Freitag:         8.00 bis 12.30 Uhr 
Montag, Dienstag, Donnerstag:  14.00 bis 16.00 Uhr 
Bürgeramt - Donnerstag:       bis 18.00 Uhr 
Telefon 09090/703-0, Fax 09090/703-139 
E-Mail-Adresse: info@rain.de 
http://www.rain.de 
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Wahl zum Jugendrat 
Ein Jugendrat in unserer Stadt ist wichtig – er verschafft Jugendlichen Gehör und Gewicht. Der Jugendrat 
vertritt die Interessen der jungen Generation der gesamten Stadt gegenüber dem Bürgermeister, dem 
Stadtrat und der Verwaltung. Er ist dabei immer offen für die Anliegen der Jugendlichen und ihren Ideen. 
In regelmäßigen Treffen berät der Jugendrat die an ihn herangetragenen Anliegen und entwickelt eigene 
Projekte. Arbeitsergebnisse trägt er an die Stadt weiter um dann zusammen mit dem Bürgermeister, dem 
Stadtrat und der Verwaltung kreative Umsetzungsmöglichkeiten zu suchen. Zwei Jugendvertreter des 
Stadtrates stehen dem Jugendrat als direkte Ansprechpartner zur Verfügung. Sie unterstützen den Ju-
gendrat bei Bedarf auch in seiner Arbeit. Jugendrat und Jugendvertreter werden andererseits von der 
Stadt bei Planungen und Vorhaben, welche die Interessen der Jugendlichen berühren, beteiligt und ein-
gebunden. Ebenso wird der neugegründete Verein „Jugendpartner e.V.“ den neuen Jugendrat gerne in 
partnerschaftlicher Art und Weise unterstützen und auf Wunsch zur Seite stehen. Bei allen Hilfs- und Un-
terstützungsangeboten bleibt der Jugendrat jedoch immer ein selbständig handelndes Gremium. 
 
Ein großer Vorteil eines Jugendrates ist es, dass Jugendliche nicht nur gegenüber der Stadt direkt Prob-
leme ansprechen und Wünsche äußern können, sondern durch das Gremium „Jugendrat“ auch gehört 
werden. Anträge werden zeitnah vom Stadtrat oder seinen Ausschüssen behandelt. Der Jugendrat selbst 
bekommt von der Stadt ein eigenes kleines Budget, um überschaubare Aktionen eigenständig angehen 
oder organisieren zu können. Ganz allgemein kann man über den Jugendrat oder von ihm organisierte 
Aktivitäten neuen Kontakte knüpfen und andere Jugendliche kennenlernen. Am Ende der Amtsperiode 
bekommen die Räte eine Bescheinigung, die man zum Beispiel in Bewerbungsmappen legen kann. Viel-
leicht ist es ja außerdem interessant, die politischen Abläufe in unserer Stadt miterleben und zu einem 
gewissen Teil auch mitgestalten zu können. 

Seit September 2019 gibt es wieder einen Jugendrat in der Stadt Rain, dessen Amtszeit im Herbst 2021 
endet.  
Der Jugendrat besteht aus neun Mitgliedern, die für zwei Jahre gewählt werden. 
Die für den 06.10.2021 geplante Wahl kann aber nur stattfinden, wenn mindestens 12 Jugendliche zu 
einer Kandidatur bereit sind. Wählbar und wahlberechtigt sind alle Jugendlichen, die am 06.10.2021 zwi-
schen 13 und 21 Jahre alt sind – also zwischen dem 07.10.2000 und dem 06.10.2008 geboren sind – und 
am Tag der Wahl seit mindestens drei Monaten ihren Hauptwohnsitz in Rain haben. 

Die Jugendlichen sind aufgefordert, sich bis spätestens Freitag, 16.07.2021, 12:30 Uhr, in eine im Bürger-
amt des Rathauses (Zimmer 1 oder 2) aufliegende Vorschlagsliste einzutragen. Das Rathaus ist dafür 
montags bis freitags von 8.00 – 12.30 Uhr, montags und dienstags außerdem von 14.00 – 16.00 Uhr, 
sowie donnerstags von 14.00 - 18.00 Uhr geöffnet.  
Aufgrund der Corona-Pandemie ist eine vorherige Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 
09090/703-134 erforderlich. 

Die Vorstellung der Kandidaten erfolgt über die Homepage der Stadt Rain. 
Ab Mitte September sind dort die Steckbriefe der Kandidaten veröffentlicht sowie eventuell weiterleitende 
Links zur Vorstellung der Kandidaten per Video. 
Zur Wahl selbst wird durch ein Schreiben Anfang/Mitte September und im Amtsblatt weiter informiert. 
 

 
Beantragung von Ausweisdokumenten 
In der Ferienzeit kann die Bearbeitungsdauer der Bundesdruckerei v. a. bei Reisepässen bis zu 6 Wochen 
betragen. 
Bitte prüfen Sie deshalb rechtzeitig vor Reisebeginn, ob Sie noch ein gültiges Ausweisdokument besitzen. 
Andernfalls ist die Beantragung eines neuen Personalausweises bzw. eines neuen Reisepasses im Bür-
gerbüro (Zimmer 1 oder 2) notwendig. 

Informationen zu Einreisebestimmungen sämtlicher Länder erhalten Sie entweder im Reisebüro oder auf 
der Internetseite des Auswärtigen Amtes unter Reise- und Sicherheitshinweise (www.auswaertiges-
amt.de). Die Verwaltungsgemeinschaft kann leider keine Auskünfte erteilen. 

Bei der Beantragung ist Folgendes zu beachten: 

Personalausweise sind bei Personen unter 24 Jahren sechs Jahre gültig. Ab dem 24. Lebensjahr werden 
die Ausweise für zehn Jahre ausgestellt. Zur Beantragung sind ein aktuelles biometrisches Lichtbild, sowie 
das persönliche Erscheinen des Antragstellers notwendig. Ab dem 01.08.2021 ist hier die Abgabe der 
Fingerabdrücke verpflichtend. 

http://www.auswaertiges-amt.de/
http://www.auswaertiges-amt.de/
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Das Gleiche gilt für die Beantragung eines Reisepasses (ePass).  

Kinderreisepässe sind für jeweils ein Jahr gültig und werden höchstens bis zur Vollendung des 12. Le-
bensjahres ausgestellt. Kinder können nicht mehr in den regulären oder vorläufigen Reisepass der Eltern 
ein- oder nachgetragen werden. Bereits vorhandene Einträge der Kinder sind seit 26.06.2012 ungültig 
geworden. Zur Beantragung sind ein aktuelles biometrisches Lichtbild, sowie das persönliche Erscheinen 
des Kindes erforderlich. 

Weitere Informationen zum Beantragungsverfahren bei Kindern: Für die Beantragung eines Perso-
nalausweises unter 16 Jahren, eines Reisepasses unter 18 Jahren oder eines Kinderreisepasses ist in 
jedem Fall die Unterschrift aller Erziehungsberechtigten notwendig. Das entsprechende Formular erhalten 
Sie im Bürgeramt oder unter www.rain.de unter Verwaltung und Bürger, Online-Dienste, Reisedokumente 
und Ausweise. Dieses Formular ist von allen Erziehungsberechtigten zu unterschreiben und spätestens 
bei der Abholung des Dokuments vorzulegen. Sofern die Ausweise der Eltern nicht von uns ausgestellt 
wurden, benötigen wir außerdem eine Ausweiskopie. 
Eine Beantragung durch das Kind selbst ist nicht möglich. 

Gebühren 
Personalausweis bis zum 24. Lebensjahr   22,80 Euro 
Personalausweis ab dem 24. Lebensjahr                     37,00 Euro 
Vorläufiger Personalausweis                                               10,00 Euro 
Reisepass bis zum 24. Lebensjahr                              37,50 Euro 
Reisepass ab dem 24. Lebensjahr                                    60,00 Euro 
Zuschlag für Pass mit 48 Seiten                                          22,00 Euro 
Zuschlag für Express-Ausstellung                                  32,00 Euro 
Vorläufiger Reisepass                                                     26,00 Euro 
Kinderreisepass                                                               13,00 Euro 
Verlängerung/Aktualisierung Kinderreisepass                   6,00 Euro 

Antragstellende Personen müssen, egal welchen Alters, persönlich bei der Verwaltungsgemeinschaft er-
scheinen. Informationen zum neuen Personalausweis gibt das Bundesministerium des Innern auch unter 
der Adresse www.personalausweisportal.de. 

Wir weisen zudem darauf hin, dass verlorene oder gestohlene Ausweisdokumente bei der Verwaltungs-
gemeinschaft Rain oder der Polizei gemeldet werden müssen. Dies kann nur persönlich erfolgen. Auch 
eine Wiederauffindung des entsprechenden Dokuments ist unverzüglich anzuzeigen. 

Grundsätzlich kann das abhandengekommene Dokument zwar wieder verwendet werden, die Verwal-
tungsgemeinschaft Rain empfiehlt jedoch, insbesondere bei Reisen ins Ausland, einen neuen Personal-
ausweis oder Reisepass zu beantragen. Da es immer wieder Fälle gibt, in denen es Probleme bei der 
Einreise in das jeweilige Land gibt. 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an das Passamt (Tel: 09090/703-131). 
 

Agentur für Arbeit: Berufsorientierung digital für Eltern: Schule – und was kommt dann? 

Eltern fragen sich häufig, wie sie ihre Kinder bei der Studien- und Berufswahl unterstützen können. Bei 

den meisten Müttern und Vätern liegt diese wichtige Lebensphase lange zurück. Sie sind aber bei diesem 

Thema für die Jugendlichen ein besonders wichtiger Ansprechpartner. 

Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Donauwörth möchte Eltern dabei unterstützen und bietet Ant-

worten auf die vielen Fragen rund um die Studien- und Berufsorientierung ihrer Kinder.  

Noch vor Beginn der Sommerferien werden im Rahmen von digitalen Eltern-Infoabenden unterschiedliche 

Themenblöcke zur Berufswahl angeboten. 

Das sind die Themen und Termine: 

05.07.2021 und 13.07.2021: Schule – und was kommt dann? So unterstützt Sie die Berufsberatung. 

Für Eltern von Mittel-, Real- und Wirtschaftsschülern aus den Landkreisen Dillingen und Donau-Ries; 

Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr, Dauer ca. 30 – 45 Minuten 

01.07.2021: Wege nach dem Abitur: 

Für Eltern von Gymnasiasten und Fachoberschülern; Beginn 19:00 Uhr, Dauer ca. 45 – 60 Minuten. 

Für die Anmeldung zur Veranstaltung senden Sie uns bitte eine E-Mail  

http://www.rain.de/
http://www.personalausweisportal.de/


4 

 
an Donauwoerth.Berufsberatung@arbeitsagentur.de.  

Geben Sie dabei Ihren Namen, Wohnort und das Thema bzw. den Veranstaltungstermin, an dem Sie 

teilnehmen möchten, an. Sie erhalten dann für die Teilnahme den Einladungslink per Mail. 

Schauen Sie einfach mal rein! Die Berufsberaterinnen und Berufsberater der Agentur für Arbeit Donau-

wörth und Dillingen freuen sich schon auf Sie! 

 

Pflegestützpunkt Donau-Ries 
Seit dem 01. Februar 2021 gibt es in Donauwörth und Nördlingen zwei Standorte für den Pflegestützpunkt. 
Dort können Sie sich individuell, kostenfrei, neutral und umfassend rund um das Thema Pflege beraten 
lassen, nach telefonischer Vereinbarung, z.B. in Donauwörth: Tel. 0906-746116 oder per e-Mail: 
pflegestuetzpunkt@lra-donau-ries.de 

 
Ärztlicher Notfalldienst 
Feuerwehr und Rettungsdienst sind unter der gemeinsamen Notrufnummer 112 erreichbar. Der ärztliche 
Notfalldienst ist unter der bundeseinheitlichen kostenlosen Tel. 116117 erreichbar. Der ärztliche Bereit-
schaftsdienstes Bayern, ist unter der Tel. 01805/191212 (14 Cent pro Minute) erreichbar. Notdienst siehe 
GOIN-Bereitschaftspraxen www.goin.info/goin-bereitschaftspraxen/ 
 

Apotheken-Notdienst 
Der Notdienstkalender ist im Internet unter www.lak-bayern.notdienst-portal.de abrufbar. Er ist außerdem 
täglich im Service-Teil der Donauwörther Zeitung veröffentlicht. 
 
 

mailto:Donauwoerth.Berufsberatung@arbeitsagentur.de
mailto:pflegestuetzpunkt@lra-donau-ries.de
http://www.goin.info/goin-bereitschaftspraxen/
http://www.lak-bayern.notdienst-portal.de/

